
Das Heilberufsgesetz des
Landes Nordrhein-Westfa-
len (HeilberG) steht ab so-
fort als HTML-Dokument
auf der Homepage der Ärz-
tekammer Nordrhein zur
Verfügung.

Unter der Rubrik „Kam-
merIntern/Heilberufsgesetz
NRW“ kann der 114 Para-
grafen starke Gesetzestext
eingesehen werden. Eben-
falls steht die Datei als PDF-
Dokument zur Verfügung,
durch das mittels der ein-
gebetteten Links wie in ei-
nem Web-Dokument ge-
sprungen werden kann.Die-
ses System wird bei jedem
größeren Gesetzes-, Ver-
ordnungs- oder Satzungs-
text angewandt,der sich auf
der Homepage der Ärzte-
kammer Nordrhein findet –
auch zum Beispiel bei der
Berufsordnung und der Wei-
terbildungsordnung.

Das Heilberufsgesetz be-
steht in seinen Grundzügen
seit rund 50 Jahren.Damals
verabschiedete der Landtag

Ärztekammer Nordrhein berät 
bei Mobbing in Klinik und Praxis 
Mitglieder der Ärztekammer Nordrhein, die ihre Probleme am Ar-
beitsplatz auf Mobbing zurückführen, können sich bei ihrer Kam-
mer beraten lassen und ggf. eine berufsrechtliche Überprüfung
oder ein Schlichtungsverfahren einleiten lassen.

Der Vorstand der Ärztekammer Nordrhein hat zwei Ansprech-
partnerinnen für Fragen des Missbrauchs und der Repression in
hierarchischen Arbeitsverhältnissen benannt: 
Dr. med. Brigitte Hefer: Tel: 0211 4302 504
Dr. med. Dagmar David: Tel:0211/4302 507 ÄkNo

in Düsseldorf das „Kam-
mergesetz“, das die Selbst-
verwaltung und die Berufs-
gerichtsbarkeit der An-
gehörigen der Heilberufe
regelte. Es gilt für Ärzte,
Apotheker,Tierärzte sowie
für Zahnärzte. Neu aufge-
nommen hat der Gesetzge-
ber die Psychologischen Psy-
chotherapeuten sowie die
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten. Das
HeilberG in der Fassung
vom 9. Mai 2000 bestimmt
die heutigen Aufgaben und
den Aufbau der Heilberufs-
kammern.

Im Januar 2002 hat die in-
terne Zählmaschine genau
332.648 Seitenabrufe (Page
Impressions;PI) registriert.
Dies ist ein neuer Rekord
für das Online-Angebot der
Ärztekammer Nordrhein,
das im Mai 2000 mit knapp
96.000 Seitenabrufen ge-
startet war.Besonderer Be-
liebtheit erfreute sich das
Archiv des Rheinischen
Ärzteblattes mit 19.942 PI.

Fragen und Anregungen
sowie Kritik und Lob zum
Internetangebot der Ärzte-
kammer Nordrhein senden
Sie bitte an die E-Mail-
Adresse: onlineredaktion@
aekno.de. bre

Am 22.11.2001 haben sich
gewerkschaftlich organi-
sierte Ärzte in den Räumen
der Gewerkschaft ver.di in
Düsseldorf getroffen,um die
Arbeitsgruppe „Ärzte in
ver.di“ zu gründen. Bei die-
sem Treffen befassten sie sich
auch mit den möglichen Fol-
gen des EuGH-Urteils auf
Arbeitsbedingungen,Über-
stundensituation und sin-
kende Arbeitslosigkeit in der
Ärzteschaft.

Die nächsten Treffen fin-
den statt in der ver.di-Ge-
schäftsstelle Düsseldorf,Bert-
ha-von-Suttner-Platz (Rück-
seite des Düsseldorfer Haupt-
bahnhofs) am 7.3.2002,
25.4.2002 und 6.6.2002 je-
weils um 18.00 Uhr. Rück-
fragen bei Hannelise Feld-
kamp in der ver.di Ge-
schäftsstelle Düsseldorf.
Tel.: 0211/7209132.
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GEWERKSCHAFTSTREFFEN

Ärzte in ver.di treffen sich

„Wir befinden uns in tur-
bulenten Zeiten. Das Ge-
sundheitswesen wird künf-
tig sehr stark wettbewerbs-
orientierte Strukturen auf-
weisen“, sagte Professor

siken ähnlich wie in der
Luftfahrt zu reduzieren.
Dies wird von uns erwar-
tet“, resümierte der Kam-
merpräsident.

„Eine wichtige Dienstleis-
tung für unsere Patienten ist
die kompetente Informati-
on zur Schadensprophylaxe
auf der Grundlage sorgfäl-
tig analysierter Daten“, sag-
te Dr. Klaus Uwe Josten,
Vorstandsmitglied der Ärz-
tekammer Nordrhein und
Vorsitzender des Ausschus-
ses Qualitätssicherung.„Der
Datenfundus der Gutach-
terkommission wird von den
Referenten als angewandte
epidemiologische Forschung
genutzt“, so Josten. Dr. jur.
Heinz-Dieter Laum, Präsi-
dent des OLG a.D.und Vor-
sitzender der GAK, warnte
davor, eine Erfolgshaftung
für die ärztliche Versorgung
zu übernehmen.Dies bieten
nach seinen Worten einige
Kliniken aus Wettbewerbs-
gründen inzwischen an. In
seinem Vortrag „Schwer-
punkt Aufklärung“ erläu-
terte Laum die verschiede-
nen Aspekte der Aufklärung
des Patienten über ärztliche
Behandlungsmaßnahmen.
„Der Arzt schuldet nicht den
Erfolg, sondern nur das
Bemühen um die erforderli-
chen Therapiemaßnahmen“,
sagte Laum. fra

INSTITUT FÜR QUALITÄT

Aktuelle Fragen des 
Arzthaftungsrechts

„Risiken re-
duzieren“ –
Professor Dr.
Jörg-Dietrich
Hoppe,
Präsident der
Ärztekammer
Nordrhein

und der Bundesärztekammer
Foto: Erdmenger/ÄkNo

Dr. Jörg-Dietrich Hoppe,
Präsident der Ärztekam-
mer Nordrhein und der
Bundesärztekammer, bei
der Fortbildungsveranstal-
tung zu „Aktuellen Fragen
des Arzthaftungsrechts“
kürzlich in Köln. Veran-
stalter der Fortbildung war
das Institut für Qualität im
Gesundheitswesen Nord-
rhein (IQN) in Zusam-
menarbeit mit der Gutach-
terkommission für ärztli-
che Behandlungsfehler bei
der Ärztekammer Nord-
rhein (GAK). Zahlreiche
Ärztinnen und Ärzte wa-
ren gekommen. Hoppe
prophezeite, dass die Pati-
enten mehr und mehr mit
sehr hohen Zielerwartun-
gen gegenüber der ärztli-
chen Versorgung auftreten
werden. „Wir kommen
nicht darum herum,die Ri-


